
 

  

 

 
 

GZ.: BMI-LR1428/0035-III/1/a/2012 
 

 

Wien, am 04. Dezember 2012 
 

An das 
 
Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz 
 
Stubenring 1 
1010    W I E N 
 
Zu GZ BMASK-40101/0007-IV/9/2012 
 
 
 

 
 

Rita Ranftl 

BMI - III/1 (Abteilung III/1) 

Herrengasse 7, 1014 Wien 

Tel.: +43 (01) 531262046 

Pers. E-Mail: Rita.Ranftl@bmi.gv.at 

Org.-E-Mail: BMI-III-1@bmi.gv.at 

WWW.BMI.GV.AT 

DVR: 0000051 

Antwortschreiben bitte unter Anführung der GZ an 

die Org.-E-Mail-Adresse.  

 

    
Betreff:  Legistik und Recht; Fremdlegistik; BG-BMASK 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Verbrechensopfergesetz geändert 
wird; 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres 

 

 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres ergeben sich zu dem im Betreff 

bezeichneten Entwurf folgende Bemerkungen: 

 

Zu Z 2 des Entwurfs (§ 1 Abs. 7): 
In § 69a Abs. 1 Z 2 NAG, auf welchen in § 1 Abs. 7 verwiesen wird, sind neben den Opfern 

von Menschenhandel, auch jene des grenzüberschreitenden Prostitutionshandels explizit 

erwähnt. Es wird daher angeregt, auch diese Gruppe in die gegenständliche Bestimmung 

aufzunehmen. 

Die Formulierung „solange sie besonderen Schutz gemäß § 69a Abs. 1 Z 2….genießen“, 

sollten mit Blick auf die Terminologie und Systematik des NAG wie folgt geändert werden: 

„solange sie über einen Aufenthaltstitel gemäß  § 69a Abs. 1 Z 2….verfügen“. Diese 

Adaptierung würde lediglich der rechtlichen Klarheit dienen und keine inhaltliche Änderung 

bedeuten. 

 

Gleichzeitig wird eine Ausfertigung dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 

in elektronischer Form übermittelt. 
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Für die Bundesministerin: 

 

Mag. Peter Andre 

 

 

elektronisch gefertigt 
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CN=a-sign-corporate-light-02,OU=a-sign-corporate-light-02,O=A-     
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Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behörde/Dienststelle erfolgen.

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
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